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 Veröffentlicht am 07.03.1962

Norm

B-VG Art96

Rechtssatz

Die Immunität des Beschuldigten als Landtagsabgeordneter läßt die Unterbrechung der Verjährung unberührt, wenn

das Strafverfahren im Zeitpunkt der Ausfolgung des Wahlscheins bereits anhängig war.
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